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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 31. Juli 1961 

A n fra g e b e an t w ort u n g 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. H e t zen aue r und 

Genossen, betreffend die Dienstbeschreibung von Bundesbahnbediensteten, 

teilt Bundesmiilister für Verke.hr und Elektrizitätswirtschaft Dipl.-Ing. 

Wa 1 d b run n erfolgendes mit: 

Die grundsätzlichen Bestimmungen über eine Dienstbeschreibung 

(Q,ualifikation) der Beamten der Österreichischen Bundesbahnen sind im § 84 

der "Dienstordung (Dienstpragmatik ) für die Bediensteten der k.k. ö sterrei­

chischen Staatsbahnen" enthalten und auf die Dienst- und Besoldungsver­

hältninse der ehemaligen k.k. österreichischen Staatsbahnbed~ensteten ab­

gestellt. Dem damaligen Dienstkl assensystem der k.k. österreich ischen Staa ts­

bahnen entsprechend waren die Ergebnisse der jährlich vorzunehmenden Dionst­

besehreibungon eine wesontliche Voraussetzung für den Anspruch auf rcgel­

mässige Yorrückung in höherE; B:3züge und für den Anfall von Beförderungen 

(sei es,dass durch das Ergebnis einer Di,:;nstbeschreibung .eine nach Zeit­

ablauf anfallende Beförderung gehemmt oder eine vorzeitige Beförderung er­

möglicht wurde). Da sohin die Gestaltung der Dienstb eschreibung ein.e wesent­

liche Voraussetzung für die Gestaltung der Dienstrang- und Besoldungsver­

hältnisse des Personals war, erschien das in den bezüglichen Vorschriften 

v8raru~3rte, formelle und kommissionell jährlich abzuführende Dienstbe­

schreibungsverfahren mit seinem umfangreichen Verwaltungsaufwand durchaus 

goreohtf:rtigt. 

Nachdem ersten Weltkrieg ist im Jahre 1920 das Dienstklasson-

system beseitigt und durch ein Besoldungssystem ersetzt worden, das auf dcm 

Loistungs-(Verwendungs)prinzipberuhte und das die Funktion dieser Dionst­

boschrGibungenhinsichtliohVorrückungcn uhd Beförderungen in der damaligen 

ForIn teils rechtlich, teils faktisch beseitigte. Für den Anfall von YO:i.1 riicko;ngen 

odor von Beförderungen waren nunmehr anderweitige Vorschriften und Usanc8n 

massgobond. Damit ist dio Institution der Dionstbeschreibung ihres eigont­

lich(';11 Inhalts weitestgehend entkleidet worden" und der 1:rert des Dienstbe­

schroibl.J.l1.gsverfahrens stand seither in keinem vernjnitigen Yerhäl tnis zu' dom 

Vervlaltungsaufwand, der für die Vornahme solcher Beschreibungen notwendig 

war. Tatsache ist, dass das Diellstbeschreibungsverfahren nach dem ersten 
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Woltkrieg weitestgehend nicht mt.'hr gehandhabt worden und erst im Jahre 1932 

durch seino vorgenommene bescheid.ene Modifikation dor Vorschriften wic:,der in 

Gang g setzt worden ist, jedoch auf eine einmalige B8schreibungsaktion 

beschränkt blieb. 

Nach der Wiedererrichtung der Republik sind formell die am 1303.1938 

in ~oltung gestandenen Rechtsverhältnisse und Usancen wieder aufgelebt, doch 

bestand keine Veranlassung, die Institution des Dienstbeschreibungsvarfahrens 

in der überkommenen Form nach erfolgter Neuordnung des Besoldungsrechtes 

der Btl11desbahnbeamten zu reaktivieren, da deren innerer W~rt ervviesener­

massen b:orei t s in dor Vergangonhei t mehr als zwcdfelhaft war. 

Es wurden daher Vorarb ei:t;en zur Aktivierung eine:r Di8ns+,b ,,:,schrei­

bung in nouer 7 \ den geändGrten Verhältnissen entsprechender Fo:cm und. untar 

Vermeidung eines· nicht vertretbaren Verwal tungsauf\vandes aufgenommen. Di ::20 
. . , 

Arbeiten sind aber über Roferentenentwürfe nicht hinaus!gediehen,wGil elie 

Pt!rsonalvertrotung auf Grund. der vor 1938 gemachten Erfahrungen gTund8äJ(izlicho 

BcdenlHlU goge:p. die Wiederoinführung der kommissionellen periodischen DionGt~. 

beschre ibungen erhob und nicht zu Unrecht darauf hinweisen konnt 0, a.aGs a~ch. 

vor dem Jahre 1938 sowohl verwaltungsseitig als auch V'om stane.punkt deT V:ah~L'­

nehmung dor Interessen des Porro nal s ohne Va rnamJlo reg81mässige:r.' Di dlst·be,. 

schreibungen das Auslangengefmldon TIerden konnte, 

Im übrigen ist nach dem Jahre .1945 bei Vornahme konkretar ,Po:rsonal~, 

verfügungen, die eine Beurteilung der betreffenden Beamten zur Voraussetzung 

hab(m, wieder die vor ,dem Jahre 1938 geübte Praxis aufgenommen wordon, 
. '~. 

die charakterliche und fachliche Eignung in Form d\;lr Einholung eino:r ~Hwllullg·~ 

nahmo der :Dienstvorgesetzten festzustellen. Die Möglicbkei t einer BeschYiOrC;,o­

fiihr'lmg gomäs:=: § 83 der Dienstordnung und die Bestimmung der vo:;:läufigcll 

Post:mbesetzungsv:orschrift üb,::r die Bekanntgabe des Grundes' einer Nic::li;bo­

rüoksiohtigung einer Postenwerbu...'1g sichern die Bodiensteten vox Hachteil(,~l~ 

die sich durch eine ihrer Mein-ung nach etwa unrichtigo fachliche BUD .. rtoi}.li.ng 

besohvwrt erachteno 

Da die Personalvertr~}tung als die rc)chtsmässige Vor-t~c'etGrir.. dcr' 

Intcrossen dez Personals die bestehende Übung als durchaus bei':t'i8c:i_gm~cl 

fand, bestand auch für die ÖBB-Verwaltting nunmohr keino vord'dngJich:i) 

Veranlassung mehr, don Fragonkompltj! giJgen den Widerstand der g'3Vv2J~J.ten 

Int:.:rossenvertretung des Porsonals ... iner mit zusätzlichem Verwal t1)n€;8apparc.~ 

vG~bul1(:'ümm Regelung zu zuführe n. 

-.-e.-.-.-
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